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Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung i. d. F. vom 01.04.2005 (GVBl. I 
S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.03.2015 (GVBl. S. 158) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Lahntal in der Sitzung am 21.01.2016 folgende 

 
 

2. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung  
 
 
beschlossen: 

 
 
 
§ 1 Aufwandsentschädigungen 
 
§ 3 (6) wird der Satzung neu hinzugefügt: 
 
Beigeordnete, welche neben den regulären Sitzungen, weitere Termine (z.B. Beurkundun-
gen) für die Gemeinde Lahntal wahrnehmen, erhalten eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung i.H.v. 10,00 € pro wahrgenommenem Termin. Die Gewährung dieser Aufwandsent-
schädigung erfolgt unbeschadet des § 3 (2). 
 
§ 2 In-Kraft-Treten 
 

Diese 1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 

 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

 

 

 

Lahntal, den 21.01.2016 

 

 

 

Manfred Apell 

Bürgermeister 




